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Regeste

Art. 61 und 64a Abs. 1 KVG, Art. 90, 105a und 105b KVV, Art. 26 Abs. 1 ATSG:
Ausstände in der obligatorischen Krankenversicherung für Prämien und
Kostenbeteiligungen. Beginn der Verzugszinspflicht, wobei Verzugszinsen nur auf
Prämienausständen geschuldet sind (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 16. Mai 2011, KV 2010/17).

Erwägungen

E. 1
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens sind offene Prämienforderungen aus der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter
D.___ für Juli und September 2009 sowie die offene Kostenbeteiligung für die von der
Beschwerdeführerin vom 13. März bis 22. April 2009 bei Dr. C.___ bezogenen
kassenpflichtigen Leistungen. Diese Forderungen waren von der Beschwerdegegnerin mit
Zahlungsbefehl vom 25. November 2009 geltend gemacht und mit Verfügung vom 10. Mai
2010 und im angefochtenen Einspracheentscheid bestätigt worden. Da die
Beschwerdegegnerin im Einspracheentscheid auf den Betrag von Fr. 310.80 für
Prämienausstände aus der Zusatzversicherung der Monate Juli und September 2009
verzichtete, reduzierte sich der ursprünglich in Betreibung gesetzte Betrag von Fr. 1'317.85
(nebst Zinsen und Kosten) auf Fr. 1'007.05 zuzüglich Zinsen und Kosten. - Der Bestand der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung bei der Beschwerdegegnerin ist für das Jahr
2009 weder für die Beschwerdegegnerin noch für ihre Tochter D.___ bestritten. Hingegen
macht die Beschwerdeführerin geltend, bei Berücksichtigung ihrer Zahlungen und
Guthaben, die von der Beschwerdegegnerin in der Übersicht vom 17. September 2009
verrechnet worden seien, reduziere sich der Forderungsbetrag auf Fr. 370.10.

E. 2
2.1   Der Abschluss der Krankenpflegeversicherung gehört zu den laufenden Bedürfnissen
der Familie im Sinn von Art. 166 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR
210). Für die Prämien haften die Ehegatten solidarisch. Dies hat zur Folge, dass jeder der
Ehegatten für die gesamte Forderung belangt werden kann (Art. 144 Abs. 1 des
Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; Fünfter
Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]; vgl. BGE 129 V 90 E. 2 S. 90 f. und E. 3.1 S. 91 f.;
Urteil des Bundesgerichts K 4/07 vom 26. November 2007 E. 4.1). Die Eltern haben
gemeinsam für den gebührenden Unterhalt der Familie zu sorgen. Sie haben insbesondere
auch für den Unterhalt der Kinder aufzukommen (Art. 276 Abs. 1 ZGB). Dazu gehört auch
die Bezahlung von Beiträgen an die Sozialversicherungen (G. Eugster,



Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale
Sicherheit, hrsg. von Ulrich Meyer, 2. Aufl. 2007, Rz. 1020 f.; vgl. BGE 125 V 435 E. 3b S.
436). 2.2   Demzufolge ist es zulässig, dass die Beschwerdegegnerin vorliegend bei der
Beschwerdeführerin die Prämien für sie selbst und für die Tochter D.___ sowie eine
Kostenbeteiligung für sie selbst einfordert, obwohl bei Vertrags- bzw.
Antragsunterzeichnung am 26. Januar 2008 ihr Ehemann, B.___, als Prämienzahler
bezeichnet und die Rechnungen der Beschwerdegegnerin jeweils an ihn ausgestellt worden
sind (act. G 3.1/33/2 ff. bzw. G 3.1/18 ff.).

E. 3
3.1   Nach Art. 90 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) sind
die Prämien im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Bezahlt die versicherte
Person fällige Prämien nicht, so hat der Versicherer sie - spätestens drei Monate ab
Fälligkeit - schriftlich zu mahnen, ihr eine Nachfrist von dreissig Tagen einzuräumen und
sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges bzw. der Nichtbezahlung hinzuweisen (Art. 64a
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [KVG; SR 832.10], Art. 105b
Abs. 1 KVV). Bezahlt die versicherte Person innerhalb der angesetzten Frist nicht, so muss
der Versicherer die Forderung innerhalb von weiteren vier Monaten getrennt von allfälligen
anderen Zahlungsausständen in Betreibung setzen (Art. 105b Abs. 2 KVV). 3.2   Mit
Mahnungen vom 20. August und 21. September 2010 hatte die Beschwerdegegnerin die
Beschwerdeführerin an ihre (volle) Kostenbeteiligung an der Rechnung von Dr. C.___ über
Fr. 496.85 erinnert (act. G 3.1/19 f.). Die ausstehenden Prämien der Beschwerdeführerin
und ihrer Tochter für den Monat Juli 2009 waren am 20. Juli und 20. August 2009 gemahnt
worden (act. G 3.1/22 f.), diejenigen für den Monat September 2009 am 21. September und
22. Oktober 2009 (act. G 3.1/25 f.). Zahlungen der Beschwerdeführerin an eine dieser
Rechnungen sind weder aus den Unterlagen der Beschwerdegegnerin ersichtlich (act.
G 3.1/33/12 f., G 3.1/54), noch sind solche von der Beschwerdeführerin durch eine
Zahlungsquittung, einen Zahlungsauftrag oder in vergleichbarer Form nachgewiesen
worden. Dies gilt insbesondere für die Kostenbeteiligung von Fr. 496.85, welche die
Beschwerdegegnerin - entgegen der in der Beschwerde geäusserten Meinung - durchwegs
als Ausstand deklarierte (act. G 3.1/33/12 f.). Ein Betrag von Fr. 310.10 wurde von der
Beschwerdegegnerin in deren Aufstellungen nicht als "zurückbezahlt" deklariert, wie in der
Beschwerde ausgeführt. Mit einer Differenz von Fr. 0.70 entsprechen Fr. 310.10 den
Prämien für die Zusatzversicherung der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter für zwei
Monate (2 x Fr. 111.20 plus 2 x Fr. 44.20 = Fr. 310.80; act. G 3.1/2, G 8.1). Die
Beschwerdegegnerin verzichtete im angefochtenen Einspracheentscheid auf den Betrag von
Fr. 310.80 für die VVG-Prämien (bzw. Prämien nach dem Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag [Versicherungsvertragsgesetz, VVG; SR 221.229.1] oder für die
Zusatzversicherungen). In der Zusammenstellung des Forderungsbetrags auf Seite 2 unten
des Einspracheentscheids führte die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 310.80 für
VVG-Prämien zunächst an, zog ihn am Schluss aber wieder ab. Das bedeutet nicht, dass er
zurückbezahlt worden war, sondern – wie sich aus der entsprechenden Anmerkung ergibt -
dass die Beschwerdegegnerin in Zukunft auf dessen Einforderung wohl verzichten würde.
Ganz abgesehen davon musste die VVG-Prämienforderung schon deshalb aus diesem
Verfahren entfernt werden, weil diese – anders als die Forderungen gemäss dem
Versicherungsobligatorium – nicht verfügungsweise geltend gemacht werden können. Für
die Kostenbeteiligung und die ausstehenden Prämien der Krankenpflegeversicherung
verblieb ein Forderungsbetrag von total Fr. 1'007.05.



E. 4
4.1   Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht
entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben,
sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der
Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (Art. 105b Abs. 3 KVV; BGE 125 V
276; Eugster, a.a.O., Rz. 1044 f.). 4.2   Die Beschwerdegegnerin kann gemäss Art. 3 Ziff.1
Abs. 2 ihrer ergänzenden Ausführungsbestimmungen zur obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung gemäss KVG (AVB, Ausgabe 01.01.2008; act. G 3.1/1) nach Ablauf
der Zahlungsfrist Verzugszinsen sowie Verwaltungskosten erheben, insbesondere für
Mahnungen, Zahlungsaufforderungen und Betreibungen. Die Höhe der jeweils zu
erhebenden Kosten ist nicht festgelegt, weshalb die Beurteilung der Angemessenheit unter
Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips zu erfolgen hat (Eugster, a.a.O, Rz. 1045 Fn.
1635). Die Beschwerdegegnerin stellte der Beschwerdeführerin für jede der drei streitigen
Rechnungen zwei Mahnungen zu. Die dafür geforderten Mahnkosten von insgesamt
Fr. 90.-- sind angemessen. Die ebenfalls in Betreibung gesetzten "Dossiereröffnungskosten"
von Fr. 80.-- lassen sich dagegen nicht ohne weiteres unter Verwaltungskosten im Sinn von
Art. 3 Ziff. 1 AVB subsumieren. Inwiefern sie mit den durch die Zahlungsausstände
bedingten Umtrieben und Korrespondenzen begründet sind und ob sie sich sachlich nicht
mit den erwähnten Mahngebühren decken, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Mangels
ausreichend bestimmter reglementarischer Grundlage kann der erwähnte Betrag von
Fr. 80.-- nicht in die Rechtsöffnung mit einbezogen werden.

E. 5
5.1   Für fällige Beitragsforderungen sind gemäss Art. 26 Abs. 1 des Bundesgesetzes über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) Verzugszinsen zu
leisten. Der Satz für den Verzugszins auf fälligen Prämien nach Art. 26 Abs. 1 ATSG
beträgt 5% im Jahr (Art. 105a KVV). Keine Verzugszinspflicht besteht für ausstehende
Kostenbeteiligungen (vgl. G. Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG,
2010, Rz. 17 zu Art. 61 mit Hinweisen; BGE 125 V 276 E. 2c/bb S. 276; Urteile des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; seit 1. Januar 2007:
Sozialversicherungsrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts] K 24/06 vom 3. Juli 2006
E. 3.2 und K 40/05 vom 12. Januar 2006 E. 4.2.1). 5.2   Mit Zahlungsbefehl vom 25.
November 2009 wurden Zinsen zu 5% seit 19. November 2009 auf dem gesamten
Forderungsbetrag von damals noch Fr. 1'317.85 - mit dem angefochtenen
Einspracheentscheid reduziert auf Fr. 1'007.05 - in Betreibung gesetzt (Beilage zu act. G 5
bzw. G 3.1/28). Die Beschwerdeführerin hat jedoch nur die Prämienforderungen von
insgesamt Fr. 510.20 zu verzinsen, Fr. 255.10 jedoch bereits ab 1. Juli 2009 (Fälligkeit der
Prämien für Juli 2009) und weitere Fr. 255.10 ab 1. September 2009 (Fälligkeit der Prämien
für September 2009; vgl. Art. 26 Abs. 1 ATSG; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl.
2009, N 12 zu Art. 26 ATSG). Nachdem der zinspflichtige Betrag deutlich verringert und
die Zinspflicht nur für diesen verlängert wird, resultiert insgesamt keine wesentliche
Schlechterstellung der Beschwerdeführerin. Eine Androhung im Sinn von Art. 61 lit. d
ATSG kann daher vorliegend unterbleiben.

E. 6
6.1   Die Krankenversicherer haben die Befugnis, mit Verfügung über den Bestand ihrer
Forderungen gegenüber versicherten Personen zu entscheiden und einen im
Betreibungsverfahren erhobenen Rechtsvorschlag analog zu Art. 79 Abs. 1 des



Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu beseitigen (vgl.
BGE 121 V 109 E. 2 S. 110 mit Hinweisen; Art. 54 Abs. 2 ATSG). Die Betreibungskosten
für das laufende Betreibungsverfahren (worunter nur die durch das Betreibungsamt
belasteten Kosten zu verstehen sind, nicht jedoch die vertraglich abgemachten
Umtriebsentschädigungen, vgl. K. Amonn/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 8. Aufl. 2008, § 13 Rz. 1 ff.) können nicht in die Rechtsöffnung mit
einbezogen werden, da diese von der Gläubigerin vorzuschiessen sind (Art. 68 Abs. 1
zweiter Satz SchKG) und die endgültige Belastung der Schuldnerin mit Betreibungskosten
vom Ausgang des Betreibungsverfahrens abhängt. Ausserdem wirkt der Rechtsvorschlag
ohnehin nicht gegen die (amtlichen) Betreibungskosten, da diese von Gesetzes wegen von
der Schuldnerin zu tragen sind (Art. 68 Abs. 1 erster Satz SchKG; RKUV 2003 KV 251
[K 79/02] S. 226; vgl. auch Amonn/Walther, a.a.O., § 13 Rz. 8). 6.2   Hebt der
Krankenversicherer den Rechtsvorschlag mittels formeller Verfügung auf, muss das
entsprechende Dispositiv mit Bestimmtheit auf die hängige Betreibung Bezug nehmen, auf
eine bestimmte Geldsumme in Schweizer Franken lauten und den Rechtsvorschlag
ausdrücklich als aufgehoben erklären. Diese Aufhebung kann vollumfänglich oder in einer
bestimmten Höhe erfolgen (Eugster, a.a.O., Rz. 1030; BGE 119 V 329 E. 2b S. 331). Die
Verfügung vom 10. Mai 2010 bzw. der Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin
erfüllen diese Voraussetzungen (act. G 3.1/29, G 3.1/33).

E. 7
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdeführerin ist zu
verpflichten, der Beschwerdegegnerin Prämien und Kostenbeteiligungen in Höhe von
insgesamt Fr. 1'007.05 zuzüglich 5% Zins auf Fr. 255.10 seit 1. Juli 2009 und 5% Zins auf
weiteren Fr. 255.10 seit 1. September 2009 sowie Mahnkosten von Fr. 90.-- zu bezahlen. In
diesem Umfang ist der in der Betreibung vom 25. November 2009 erhobene
Rechtsvorschlag zu beseitigen und der Beschwerdegegnerin die definitive Rechtsöffnung
zu erteilen. Die Kosten der Betreibung sind von der Schuldnerin von Gesetzes wegen zu
bezahlen (Art. 68 SchKG). Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).
Demgemäss hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP
entschieden: 1.    Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.    Die Beschwerdeführerin wird
verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen
gemäss Leistungsabrechnung vom 26. bzw. 29. Juni 2009 sowie Prämienrechnungen vom
25. Mai 2009 den Betrag von Fr. 1'007.05 zuzüglich 5% Zins auf Fr. 255.10 seit 1. Juli
2009 und 5% Zins auf weiteren Fr. 255.10 seit 1. September 2009 sowie Mahnspesen von
Fr. 90.-- zu bezahlen. 3.    Der Rechtsvorschlag in der Betreibung vom 25. November 2009
wird aufgehoben und der Beschwerdegegnerin für den Betrag von Fr. 1'097.05, zuzüglich
5% Zins auf Fr. 255.10 seit 1. Juli 2009 und 5% Zins auf weiteren Fr. 255.10 seit 1. Sep-
tember 2009, definitive Rechtsöffnung erteilt. 4.      Es werden keine Gerichtskosten
erhoben.
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